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R a p i n ü t.

Im Bulletin von Lausanne N. 17, 21. Sept.
^>1) finde ich einen Brief Rapinats an den Reprä-
sentant Guter, mit eben der frechen Schaamlo-
sizkeit entworfen, von der seit der Freisprechung der
Exdirektorcn vom Prairial, eine Menge anderer Iei-
tu igsartikel des frankischen Raubgesindels eingege-
ben sind.

Rapinat wagt es heute einen Repräsentanten
des helvetischen Volkes, ein Mitglied jener,Räthe,
denen er seinen Beschluß vom 30. Prairial 6ten Iah-
res zusandte — auftufodern: er soll ihm beweisen,
daß er als despotischer Proconsul in Helvetica ge-
handelt und durch seine Schandthaten, jeden nicht
des Schweizernamens überall unwürdigen Helve-
tier gegen eine Freiheit von Rapinatschen Händen
gebracht, gegen eine Nation, die sich Ravinats zu
ihren Organen wählt, empört — und so über Hel-
vetien und Frankreich das namenloseste Elend her-
beigeführt habe! — Man soll ihm das beweisen!
Man soll der Hölle beweisen, daß sie Holle, dem
bösen Geiste, daß er ein Geist der Finsterniß sey!

So höre denn Elender, in deinen eigenen
Worten diesen Beweis. Folgenden Beschluß
sandtest du vor iZ Monaten den in Arau besam-
messen Stellvertretern der helvetischen Nation:

» Alle in dem geftzgebenden Körper gemachten

x, Motionen und Dekrete, alle von dem helvetischen

» Direktorium und den Verwaltungskammern ge-

» lwmmnên Beschlüsse, welche den, entweder von

» dem Regienmgscommissär bei der fränkischen Ar-
z» mee in Hei,vetien, oder von dem Obergeneral, oder

» ihren Befehlen zufolge getroffenen Maaßregeln zu-
»wider sind, werden für nichtig und ohne alle

» Wirkung erklärt. Es ergeht daher an alle Obrig-
»ketten und an alle Einwohner Helveticas das
» gemessenste Verbot diese Dekrete und Beschlüs-
» se zu vollziehen ; im Gegentheil befiehlt man
» ihnen ausdrüUich, die von dem Commissar der
»Regierung und dem Obergeneral genommnm
» Beschlüsse zu vollziehen und vollziehen zu ma-
» chen. "

»Alle, welche durch Reden oder Handlungen,
»alle Beamten, welche durch ihre lzrtheile den

2, Operationen der frankischen Regierung, oder den

» von ihren Commissars und dem Obcrgeneral ge-

» nommcnen Maßregeln hinderlich zu seyn suchten,
»endlich alle Zeitungsschreiber, Journalisten, Ver-
»fasserund Redakteurs öffentlicher Blätter, welche t

» sich erlauben würden auf eine^Weisezu schreiben, ^

» um die Einwohner gegen die Franken, und umge- ^

»kehrt, zu erbittern, die Armee, ihre Odem und -

»die C-'mmjssars der Regierung zu verlaumden, c

» arglistige Klagen, Beschwerden und andere der k

6

» Ordnung und Mannszucht nachkheilige Reklama-

» mutionen zu verbreiten, durch Erzählung von
» Thatsachen das Volk gegen die Franken zu cm-

» pvren — alle diese so bezeichneten Personen, sollen

» ergriffen, sogleich festgesezt, als Stvrer der össeut-

» lichen Ruhe militärisch gerichtet, und ihre Presse»

» und Buchdruckerwerkzeuge zerbrochen werden. "
Ich weiß nicht, ob es möglich seyn wird einen

noch verbrecherischeren, einen noch empörenderen
Akt eines Agenten der grossen Nation aufzufinden;
aber dieser gehört dir allein Rapinat, »nb
welche Bösewichter auch deine Commiktenten seyn
mochten —vor dieser Schandthat sind sie ei-

nen Augenblik erzittert — sie haben, was du thatest,

als unbefugt, vernichte: — und deine Schuld
ist es nicht, wann unrer deinem Vorsitze keine Mtt
litärtribunale und keine Henkerbeile die Republik«-
ner Helvetiens gemordet haben.

Möchten sie immer gefallen, und ihr Blut ge-

flössen seyn; sie wären giüklicher im Tode, als sie

es im Leben sind; sie hatten das Blut ihrer Mit-
bürger nicht fließen gesehen, noch die verheerten

Hütten des Friedens — noch die zahllosen Schaa-

ren der Eltern - und Heimathlosen Kinder und Witt-
wen — deren Thränen und Verzweiflung gegen die

Urheber des grenzenlosen Elendes Rache schreien.

Daß Rapinat und Ochs ihre Unschuw, ihre

Rechtschaffenheit, ihre Sittlichkeit, ihre Bescher-

denheit rühmen — das ist in der Ordnung. —

müssen selbst die Teufel vor der Tugend aus oie

Knie niederfallen, um sie anzubeten ; .aber wem,

Rapinat und Ochs sich rechtfertigen wollen, indem

sie die Schuld auf fränkische Triumvire übertragen,
dann thun sie etwas überflüssiges. Nstr unter-
geordnete Werkzeuge, von elender Geldbegierve

den einen, den andern von der kleinlichsten Euenen

getrieben, erkennen in ihnen die Zeitgenossen, aw

solcher nur wird ihrer die Nachwelt gedenken.

Usteri.

G r 0 sse r R a t h, 23. S e P t. Das D-rekto-

rium sendet die Untersuchung über die Ursacyeu des

Verlustes der Magazine in St. Gallen und a>unw

ein — und verlangt 400,000 Franken fm das

Kviegsministerium. Beides wird an Commisswucn

gewiesen.

Senat 23. Sep5. Annahme des Beschlusses

durch weichen die durch das Loos auvgecrttenca

Mitglieder aller Gewalten, deren WiedcrcrwaiM Ug

nicht bestimm: durch die Constitution unterlagt ig,
für wiederwählbar erklärt werden.
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